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[27\ Lediglich vereinzelt war - wie von der Rechtsbeschwe.rde -
die Auffassung vertreten worden, dass die Entscheidung über 
die Entlassung des Verwalters im Falle einer unterbliebenen An­
hörung ohne die Möglichkeit der Heilung des Verfahrensman­
gels aufzuheben sei. Dem ist der Senat jedoch nicht gefolgt. Er 
hat entsprechend der allgemeinen Auffassung zwischenzeitlich 
entschieden, dass ein Verstoß gegen das rechdiche Gehör im 
Rechtsmittelverfahren geheilt werden kann (BGH ZVI 2011, 
167 = ZIP 2011, 671 = W M 2011, 663, Rz. 10). Das LG war 
hier als Beschwerdeinstanz nicht nur zur Prüfling von Verfah­

rensmängeln der ersten Instanz, sondern auch zur Nachholung 
des rechdichen Gehörs und zur Sachentscheidimg beaifen. 
Mithin beruht, weil dem Beschwerdeführer nachträglich recht­
liches Gehör eröffnet wurde, die hier angegriffene Beschwer-
deeotscheidung nicht auf der Versagung rechdichen Gehörs 
(BVerfGE 5, 9,10; BVerfGE 5,22,24; BVerfGE 22, 282,286 f; 
BVerfGE 62,392,397; BVerfGE 76, 363, 394). Dieses Verständ­
nis entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH 
ZVI2009, 404 = W M 2009, 1662, Rz. 11; B G H ZVI2011,167 
= ZIP2011, 671 = WM 2011,663, Rz. 10). 
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Fortbildungsveraiistaltung der Arbeitsgruppe ,Jimge Insolvenzrechtler" 

Verwertung von Immobilien im Insolvenzverfahren und insolvenzrechtliche Besonderheiten im Arbeitsrecht 

Die 8. Fortbildungsiieranstaltung der Arbeitsgruppe „Junge Insol 
Venzrechtler" befasste sich am 4. 5. 2012 in Köln mit der Verwer­
tung von Immobilien in der Insolvenz und dem Insolvenzarbeits-
recht. In der Arbeitsgruppe, die aus einer Kooperation der Arbeits-
genieuischaft Insolvenzrecht und Sanierung und des FORUM 
Junge Anwaltschaft im Deutschen Anwaltverein hervorgegangen 
ist, haben sich vor allem jüngere Anwälte zusammengeschlossen, die 
in allen Bereichen des Insolvenzrechts arbeiten und sich untereinan­
der vernetzen wollen. 

\ . Verwertung v o n I m n i o b s ü e n 

Eröffnet wurde der Tag von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Popp, Mann­
heim, der verschiedene Möglichkei ten vorstellte, wie Immobilien im 
Insolveiizverfahren veiwertet werden können und welchen Nutzen 
die Insolvenzmasse und etwaige gesicherte Gläubiger aus den Immobi­
lien ziehen können . Zunächs t erörterte Dr. Popp das Institut der „Kal­
ten Zwangsvemaltung", das zwar gesetzlich nicht geregelt ist, zwi­
schen Insolvenzverwaltem und Grandpfandgläubigern jedoch viel­
fach bei vermieteten oder verpachteten Immobilien des Schuldners 
vereinbart wird. Gmndlage der „Kalten Zwangsverwaltung" ist dabei 
regelmäßig eine Vereinbarung zwischen dem Insolvenzverwalter und 
dem Grandpfandgläubiger , wonach der Iiisolvenzverwalter die Immo­
bilie wie ein Zwangsverwalter bewirtschaftet, ohne dass gerichtlich 
eine „richtige" Zwangsvenvaltung angeordnet wird. Gmndpfandg läu -
biger erhoffen sich davon, dass bei einem Verkauf der Immobilie ein 
höherer Kaufpreis erzielt werden kann, weil der „Makel" der Zwangs-
vcrwaltung fehlt, dass Informations- und Reibungsveriuste zwischen 
Insolvenzvei"walter und Zwangsverwalter entfallen, Kosten und Ge­
bühren gespart werden und der Insoivenzverwalter i m Einzelfall, etwa 
bei einem steckengebliebenen Bau, das Objekt weiterentwickeln kann. 
Wie bei der gerichtlich angeordneten Zwangsverwaltung wollen die 
Grundpfandgiäubiger aber primär ihren Zugriff auf die Mieten si­
chern, da diese nach einem Urteil des B G H vom 17 9. 2009" ansons­
ten in die Insolvenzmasse fallen. 

Da die Kalte Zwangsverwaltung gesetzlich nicht geregelt ist, empfiehlt 
Dr. Popp immer den Abschluss einer Verwertungsvereinbarung, die 
sich aber durchaus an der Zwaiigsverwa!ter\'erordnung (ZVwV) orien­

tieren oder gar in Einzelfragen auf diese verweisen könne . Z u denken 
sei insbesondere an Regelungen zu rückständigen und bereits einge­
zogenen Mieten, zur H ö h e der Beteiligung der Insolvenzmasse am, 
Nettoniiete.rtrag, zu Reparaturen und Freistellungen des Insolvenzver­
walters von Kosten sowie zur Abrechnungspflicht des Insolvenzver­
walters mit daran anschließender Genelimigungsfiktic:m. Für den In-
solvenzveiwalter bedeutsam aber umstritten ist nach Darstellung von 
Dr. Popp, ob der Insolvenzvenvalter f i ir die Kalte Zwangsverwaltung 
eine separate Vergütung vereinbaren kann. Sofern eine separate Ver­
gütung für nichtig gehalten wird, soll ein Ausgleich fiir die Tätigkeit 
als Kalter Zwangsverwalter durch die Massemehrung und den Ansatz 
von Erhöhungs ta tbes tänden in der Insolvenzverwalter-Vergütung ge­
geben werden. Andere Stimmten halten eine separate Vergütung für 
möglich, da die Kalte Zwangsvenvaltung nicht zum regulären Pflich­
tenkreis des Insolvenzvenvalters gehöre. Die Abgrenzung, was zum 
Pflichtenfcrejs des Verwalters gehört und was außerhalb dieses Pflich­
tenkreises liegt, hielt Dr Popp jedoch für kaum möglich und daher für 
wenig überzeugend. Er riet daher, die Kalte Zwangsverwaltung immer 
gegenüber dem Insolvenzgericht und den Gläubigern transparent zu 
machen und ggf. eine Soridermasse zu bilden, aus der eine Vergütung 
entnom.rnen werden kann. 

V o r dem Hintergrand des mittlerweile gängigen Verkaufs von Forde­
rungen und den daran folgenden Abtretungen von Gmndpfandrech-
ten wies Dr. Popp darauf hin, dass eine Verwertungsvereinbarung ein 
VoUstreckungshindernis sein kann, wenn der (neue) Grandpfändgläu-
biger durch eine Klauselum.schreibung eine vollstreckbare Ausfer­
tigung erlangen und die gerichtliche Zwangsvenvaltung beantragen 
möch te . Ergibt sich aus der Verwertungsvereinbarung, dass der 
Gmndpfandgläub iger während der Laufzeit der Vereinbarung von sei­
nem Titel ganz oder teilweise keinen Gebrauch machen darf, kann der 
Verwalter diese Vereinbarang mit Hi l fe einer Vollstreckungsabwehr­
klage nach § 767 Z P O durchsetzen. Dringend wies Dr. Popp darauf 
hin, dass bei einer Klauselumschreibung darauf geachtet werden muss, 
dass keine Umschreibung auf den Insolvenzvenvalter persönlich er­
folgt - um eine Haftung mit dein privaten Vermögen zu vermeiden. 

Dr. mr., Rechtsanwältm, Mannheim 
1) B G H V . 17 9.2009 - IX ZR 106/08, ZVI 2010, .58, d,izu EWiR 2010, 191 
(Eckardi). 



284 ZVI-Report: Fortbildiingsveranstalttmg der Arbeitsgruppe „Junge Insolvenzrechder' Z V I 7/2012 

Der Insolvenzverwalter sei nur in dinglicher Hinsicht „Rechtsnachfol­
ger" des Schuldners und könne sich gegen eine falsche Klausel­
umschreibung mit der VoUstreckungseriiinerung (§ 766 Z P O ) wehren. 

Abschl ießend befasste sich Dr. Popp mit einigen steuerrechtlichen Fra­
gen zur Kalten Zwangsverwaltung. Insbesondere verwies er auf ein Ur­
teil des B F H v o m 28. 7 2011,^' in dem der B F H die freihändige Ver­
wertung und Venvaltung von Grandstücken, die mit Giundpfand-
rechten belastet sind, fü r eine steuerpflichtige entgeltliche Geschäfts­
besorgung der Masse zu Gunsten des Gmndpfandgläubigers hält. Der 
zeitweilige Verzicht auf die Einleitung des gerichtlichen Zwangsver­
waltungsverfahrens und die Vergütung stellten eine sonstige Leistung 
des Grandpfandgläubigers nach § 9 U S t G dar. Wen als Leistenden die 
Steueipflicht trifft (Insolvenzveiwalter oder Insolvenzmasse), hängt 
nach Einschätzung von Dr. Popp maßgeblich von den vertraglichen 
Vereinbarungen ab. Spiegelbildlich zur streitigen Vergütungsfrage 
könn te etwa der Insolvenzverwalter selbst Leistender sein, wenn er 
eine separate Vergütung erhalte. 

Den zweiten Schwerpunkt des Vortrags zur Verwertung von Immobi­
lien bildete deren Veräußeamg. Der Insolvenzverwalter habe grand-
sätzlich die Möglichkeit , die Immobilie freihändig zu veräußern, das 
Zwangsversteigerangsverfahren einzuleiten oder die Immobilie frei­
zugeben. 

Dr. Popp wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass •- in der Pra­
xis weithin unbeachtet - der Treuhänder im Verbraucherinsolvenzver­
fahren in seinen Verwertungsmöglichkeiten durch § 3 1 3 Abs. 3 InsO 
beschränkt wird, ohne dass er von der Gläubigerversammlung mit ei­
ner Verwertung beauftragt werden kann. Eine Verwertung im Zwangs-
versteigerung.sverfahren sei daher für den Treuhänder ausgeschlossen, 
wenn das Grands tück mit Grandpfandrechten oder sonstigen Abson­
derungsrechten belastet ist.̂ -* UnIdar sei auch, ob der Treuhänder zur 
freihändigen V e r ä u ß e a m g befugt sei. Während zum Teil vertreten 
wird, dass ein Verkauf zulässig ist, wenn ein Übererlös für die Masse 
erzielt wird, soll eine Veräußerung nach anderer Ansicht möglich sein, 
wenn der Gläubiger dem Verkauf zustimmt. Teilweise wird jedoch 
auch vertreten, dass ein freihändiger Verkauf von mit Absonderungs­
rechten belasteten Grands tücken generell unzulässig ist, es sei denn, 
eine dem Gläubiger vom Insolvenzverwalter nach § 313 Abs. 3 Satz 3, 
§ 173 Abs. 2 InsO gesetzte Frist ist frachdos verstrichen. Die Fristset­
zungslösung wird jedoch dadurch erschwert, dass auch umstritten ist, 
ob der Gläubiger freihändig verwerten dürf te - was Dr. Popp bezwei­
felte - oder nur die Zwangsversteigerang betreiben könnte . Letztlich 
konzedierte Dr. Popp allerdings, dass in der Praxis meist eine freihän­
dige Veräußerung mit Zustimmiung des Gmndpfandgläubigers erfolge, 
ohne dass die Veräußeraogsbefugnis näher problematisiert werde. 

A u c h i m Falle einer freihändigen Veräußerung von belasteten Grand­
stücken empfahl Dr. Popp den Abschluss einer Verwertungsverein­
barung, da gerade die Gewährleistungs-Risiken für den Insolvenzver­
walter erheblich sein können und ein angemessener Ausgleich und 
ggf. ein Freistellungsanspruch für die Masse vereinbart werden scrllten. 
In den Kaufvertrag sollte grandsätzlich ein Gewährleistungsausschluss 
aufgenommen werden, auch wenn dessen Wirksamkeit gegenüber 
Verbrauchern problematisch sein kann. Zusätzlich wies Dr. Popp da­
rauf hin, dass die Ausgleichshaftung für Altlasten nach § 2 4 Abs. 2 
B B o d S c h G ausdrücklich ausgeschlossen werden muss, da der Aus-
gleichsansprach erst mit der Veräußerang durch den Insolvenzverwal­
ter entsteht und daher zur (Neu-)Masseverbindlichkeit werden kann. 

IL Arbei tsrecht l iche Probleme i n der Insolvenz 

Nach dem Mittagessen erörterte Rechtsanwältin Dr. Ruth Rigol, Köln, 
mit den Teilnehmern einen breiten Strauß an arbeitsrechtlichen Prob­
lemen in der Insolvenz von Altersteilzeit über Insolvenzgeld und Ur­
laub bis zum Verti-ühungsschaden. Letzterer ist der Schaden, der bei 
einem Arbeitnehmer entsteht, weil sich der Insolvenzverwalter bei ei­
ner Kündigung nicht an gesetzliche, vertragliche oder tarifvertragliche 
Kündigungsfr is ten halten muss, sondern gem. § 113 Satz 2 InsO mit 
einer Fnst von drei Monaten zum Monatsende kündigen kann, wenn 
nicht gar eine kürzere Kündigungsfi is t gilt. Dr. Rigol riet Arbeitneh­
mern, diesen Schaden unbedingt zur Insolvenztabelle anzumelden. 

da er sich auch leicht berechnen lasse: V o m bis zum Ende der ordent­
lichen Kündigungsfrist entgangenen Bruttoentgelt sei nur das stattdes­
sen Erlangte (auch Arbeitslosengeld) abzuziehen. Wicht ig sei jedoch, 
dass der Anspruch auf einen Verfrühungsschaden (§ 113 Satz 3 InsO) 
nur bei einer Kündigung durch den Insoivenzverwalter, nicht aber bei 
Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung entstehe. 

E i n für die Lebensplanung von Arbeitnehmern bedeutsames Thema 
ist die Insolvenz bei Altersteilzeit-Vereinbamngen nach dem Block­
modell. Dabei ist ganz wesentlich danach zu unterscheiden, in wel­
cher Phase der Altersteilzeit das Insolvenzverfahren eröffnet wird. A l -
tersteilzeider, die sich noch in der Arbeitsphase befinden, können bei 
einer BetriebsstiUlegung vom Insolvenzverwalter gekündigt werden; in 
der Freistellungsphase ist eine Kündigung nicht mehr möglich. N o c h 
einschneidender können die finanziellen Auswirkungen der Insolvenz 
sein: Ansprüche , die vor der Insolvenzeröffhung erarbeitet wurden, 
sind nach § 108 Abs. 2 InsO nur Insolvenzforderungen. Sie sind - bis 
auf die Quote ~ verloren, wenn sie vom Schuldneranternehmen nicht 
gesichert wurden. Ist die Sicheamg unterblieben, so haftet em Ge­
schäftsführer den Altersteilzeitlern nur auf Schadensersatz, wenn er ei­
nen besonderen Vertrauenstatbestand gesetzt hat, also z. B. , wenn er 
dem betroffenen Arbeitnehmer versichert hat, dass die Sicherang er­
folge. In der Praxis wird der Beweis des besonderen Vertrauenstat­
bestands für Arbeitnehmer aber schwer zu führen sein. iMur Ansprü­
che, die für die im Insolvenzverfahren selbst liegende Arbeitsphase ge­
schuldet werden, sind Masseverbindlichkeiten und müssen vom Insol­
venzverwalter gespiegel t werden. 

Ausführi ich besprach Dr. Rigol den Sozialplan in der Insolvenz (§ 123 
InsO), der nach ihrer Einschätzung praktisch nichts wert sei. Denn 
eingezahlt würde höchstens das 2,5-fiiche Bruttomonatsentgelt der 
von der Entlassung Betroffenen, und selbst diese Summe würde am 
Ende nicht zwingend m voller H ö h e ausgekehrt, da an die Arbeitneh­
mer nicht mehr als ein Drittel der Masse ausgekehrt werden dürfe, die 
ohne den Sozialplan für Insolvenzgläubiger zur Verfugimg s tünde. Ist 
also in einem Insolvenzverfahren wenig Masse generiert worden, so 
kann die Begrenzung der Auszahlung auf höchstens ein Drittel dazu 
führen , dass die betroffenen Arbeitnehmer sogar weniger als den 
2,S-fachen Bmttomonatslohn erhalten. Vor diesem Hintergrand gei-
ßelte Dr Rigol immer wieder geäußerte Empfehlungen in Großinsol-
venzverfahren (wie zu Beginn des Verfahrens bei Schlecker), nicht in 
eine Transfergesellschaft zu wechseln, sondern lieber auf den Sozial­
plan zu bauen, als unverantwordich. Sie würde eine Anstellung in ei­
ner Transfergesellschaff grandsätzlich einem Sozialplan in der Insol­
venz vorziehen. Forderangen aus einem vor Insolvenzeröffnung ge­
schlossenen Sozialplan begainden i m Übrigen nur Insolvenzforderun­
gen, selbst wenn die Kündigungen erst nach der Eröf fnung durch den 
Insolvenzverwalter ausgesprochen werden. 

in . Fazit 
Beiden Referenten gelang es hervorragend, durch Beispiele aus ihrer 
Berater- und Verwalterpraxrs die schwierigen Themen verständlich 
und anschaulich zu vermitteln. Insgesamt zeigte die Fortbildungsver­
anstaltung, dass das Insolvenzrecht zu Recht als Querschnittsmaterie 
bezeichnet ¥;erden kann, in dem Insolvenzverwalter und Berater von 
Schuldnern, Arbeitnehmern und anderen Gläubigern nicht nur das 
Insolvenzrecht selbst, sondern auch verschiedenste Rechtsgebiete be­
herrschen müssen, die i m Einzelfall berühr t sein können . Nachdem 
die Veranstaltung in Köln einen „Blick über den Tellerrand" hin zur 
Iminobilienveiwertung und ins Arbeitsrecht gegeben hat, will sich die 
Arbeitsgruppe Junge Insolvenzrechder bei ihrer nächsten Fortbildung 
am 7.12. 2012 in Franlcfurt/M. mit originär insolvenzrechtlichen The­
men befassen, u. a. den Gläubigerrechten i m Insolvenzverfiihren. 

2) BFH V. 28.7 2011 - V R 28/09, ZIP 2011, 1923 (m, Bespr. £Avome. ZIP 
2012, S..581, d , i2U EWiR 2 0 i l , 673 (MillehnerK zu dieser Problematik auch De-
pre/LamherrZmiOVl, 1. 
3) Hinc, in: Ulileiibruck, InsO, 13. Aufl., 2010, § 131 Rz. 106. 


